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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1993

Norm

ZPO §405 DIIIe

Rechtssatz

Das Verbot, im Begleittext einen bestimmten Eindruck zu erwecken, geht weiter als das Gebot, Verö5entlichungen im

Zusammenhang mit unwahren Tatsachenbehauptungen eines bestimmten Inhaltes zu unterlassen. Das Rekursgericht

hat demnach durch die Umformulierung des Unterlassungsgebotes etwas anderes zugesprochen, als begehrt wurde

und damit gegen § 405 ZPO verstoßen.
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